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Vorwort

das Leben ist ein geschenk, einzigartig und kostbar

Freude, leidvolle Erfahrungen und Verlust gehören zum Leben. Oft ungeplant, überra-

schend und manches schwer zu verarbeiten. Wie gut, wenn wir mit Menschen zusam-

menleben, mit denen wir diese Erfahrungen teilen können.

Bis zum 18. Lebensjahr werden Kinder von ihren Eltern versorgt. Das gemeinsame 

Zuhause ist der Mittelpunkt der Familie und die Kinder können in der Regel sorgen-

frei aufwachsen. Für keinen Lebensbereich tragen sie die letztendliche Verantwortung. 

Dies ändert sich schlagartig mit dem 18. Geburtstag. Kinder werden an diesem Tag voll-

jährig. Sie sind Erwachsene, unabhängig davon ob sie zu Hause wohnen oder bereits 

über eine eigene Wohnung verfügen. Dies bedeutet auch, sie sind für sich selbst verant-

wortlich. Sie tragen von diesem Tag an die Verantwortung für alle Entscheidungen, die 

zu treffen sind. Und diese Verantwortung bleibt in der Regel ein Leben lang.

Diese Broschüre will sensibilisieren und Hilfestellung geben für die Situationen im 

Leben, in denen es darauf ankommt, die Entscheidungen zu treffen, die mir als Erwach-

senem am ehesten entsprechen. Die Themen beschränken sich auf die Grenzsituationen 

im Leben eines Menschen, auf schwere Erkrankung und den Tod. Welche Vorsorge muss 

ich treffen, damit ich im Krankheitsfall so behandelt werde, wie es meinen Vorstellun-

gen entspricht? Gleiches gilt auch für zu treffende Vorsorge, wenn ich sterbe.

Diese Broschüre soll Ihnen eine Hilfe sein, um die unterschiedlichen Fragen in Ruhe zu 

bedenken und Entscheidungen in die Wege zu leiten, die Ihren persönlichen Vorstel-

lungen am ehesten entsprechen.
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Überlegungen zur Vorsorge

Vorsorgevollmacht

Falls Sie selbst aufgrund eines Unfalls, einer schweren Erkrankung nicht nur vorüber-

gehend handlungs- und entscheidungsunfähig sind, ist eine Person zu benennen, die 

in Ihrem Namen sämtliche anstehenden Entscheidungen trifft. 

Liegt keine Vorsorgevollmacht vor, dann bestellt das Betreuungsgericht einen Betreuer 

(wenn erforderlich). In der Regel ist bei Vorliegen einer Vorsorgevollmacht die Bestel-

lung eines Betreuers durch das Betreuungsgericht nicht erforderlich.

Durch die Vorsorgevollmacht sollen drei wichtige Lebensbereiche geregelt werden:

1. Die Sorge für die Gesundung durch Behandlungen, Therapien usw.

2. die Sorge, wie mit dem Vermögen des Erkrankten verfahren werden soll

3. die Sorge um die Person des Erkrankten.

Durch die Vorsorgevollmacht übertragen Sie einer Person die Verantwortung, sämtli-

che Entscheidungen in diesen Bereichen so zu treffen, als wenn Sie diese treffen wür-

den. Dies setzt voraus, dass Sie als Vollmachtgeber/-in den/die Vollmachtnehmer/-in 

in die Lage versetzen, dies auch nach bestem Wissen und Gewissen zu tun. In der Pra-

xis bedeutet dies, dass sich beide Personen nicht nur gut kennen und vertrauen müs-

sen, sondern auch ausreichend Zeit gefunden haben, alle mit diesen Entscheidungen 

zu treffenden Maßnahmen vorab zu besprechen.

Eine Vorsorgevollmacht muss von Ihnen eigenhändig unterschrieben sein.

Im Laufe Ihres Lebens verändern sich Lebensbereiche wie auch Einstellungen zu den 

verschiedensten Themen. Aus diesem Grunde sollten Sie alle zwei Jahre prüfen, ob Ihre 

Entscheidungen noch aktuell sind. Ggf. müssen Sie Ihre Entscheidungen neu treffen.

Das Musterformular für eine Vorsorgevollmacht finden Sie auf der Internetseite des 

Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz kostenlos zum Herunterla-

den unter der Rubrik Publikationen: www.bmjv.dewww.bmjv.de
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Patientenverfügung

Aufgrund des Ausfalls zentraler Gehirnfunktionen oder im Sterbeprozess selbst ist 

es uns nicht möglich, Entscheidungen über medizinische Behandlungen zu treffen. 

Durch eine Patientenverfügung können Sie im Vorhinein festlegen, ob Sie lebensver-

längernde Maßnahmen in Anspruch nehmen möchten. Sie bestimmen, ob bei Ihnen, 

z. B. bei einer sicheren Todesprognose, lebensverlängernde Maßnahmen angewandt 

werden sollen oder nicht. Diese Patientenverfügung hilft vor allem Angehörigen und 

Ärzten in der Entscheidungsfindung, wenn Sie in eine solch lebensbedrohende Situa-

tion geraten sind. Diese Menschen müssen dann nicht mehr herausfinden, was Ihr Wille 

in einer solchen Situation gewesen wäre, sondern können sich darauf konzentrieren, 

Ihren Willen umzusetzen.

Sie können eine Patientenverfügung selbst formuliert schriftlich verfassen. Hilfreich 

sind sicher vorgefertigte Patientenverfügungen, die von unterschiedlichen Organisa-

tionen zur Verfügung gestellt werden. Es empfiehlt sich, diese zu verwenden und um 

eigene Entscheidungen handschriftlich zu ergänzen.

Folgende Punkte sind zu beachten:

Aus dem Dokument muss erkennbar sein, dass es sich um eine eindeutige Willensäu-

ßerung von Ihnen handelt, die Sie, mit dem Datum versehen, unterschrieben haben. 

Wie bei der Vorsorgevollmacht muss auch hier erkennbar sein, dass Sie beim Abfassen 

dieser Verfügung im Besitz Ihrer vollen geistigen Kräfte waren. Dies muss von mindes-

tens einer Person bezeugt werden (schriftlich mit Namensnennung und Unterschrift). 

Sinnvoll ist auf jeden Fall die Nennung einer Vertrauensperson. Es empfiehlt sich, die 

Patientenverfügung in dreifacher Ausfertigung zu erstellen: eine Ausfertigung für Ihre 

Unterlagen, eine für die Hausärztin/den Hausarzt und eine weitere für die genannte 

Vertrauensperson.


